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Allgemeine Chronik

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Grundschulen

Un état d'esprit de "Guerre des langues" s’est immiscé dans la sphère de la formation.
Alors qu’en 2004, les cantons avaient négocié un compromis sur l’enseignement des
langues, de nombreuses interventions cantonales ont mis en difficulté cet accord. A
Schaffhouse, le Grand Conseil a accepté une motion qui vise à supprimer le français de
l’enseignement primaire. Le canton de Thurgovie lui a emboité le pas avec l’adoption
d’une motion similaire. Du côté de Nidwald, le Conseil d’Etat a approuvé une initiative
qui entendait évincer le français, avant d’être désapprouvé par son parlement. Puis,
finalement, dans les Grisons et à Lucerne, deux initiatives, qui souhaitent qu’une seule
langue étrangère soit enseignée à l’école primaire, ont abouti. Si certaines initiatives
n’attaquaient pas ouvertement le français, différents politiciens romands ont
néanmoins fortement réagi. Le débat s’est rapidement embrasé: les arguments
pédagogiques se sont heurtés à l’idée de cohésion nationale. Le ministre de l’Intérieur
Alain Berset a été contraint de réagir. Il a indiqué qu’il était prêt à agir si nécessaire,
afin de préserver la cohésion nationale et les valeurs culturelles helvétiques.
Finalement, la Conférence Suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique
(CDIP) a jugé qu’il était inadmissible de ne pas enseigner les langues nationales dès le
primaire. De plus, elle a ajouté que les cantons avaient le devoir de faire respecter le
compromis de 2004. A travers un vote consultatif, les différentes organisations
cantonales d’enseignants ont estimé qu’une seule langue étrangère devait être
enseignée au primaire et que cette langue devait être une langue nationale. Puis, Berne,
s’est immiscé dans le débat. Deux interpellations de Christian Levrat (ps, FR) et de
Raphaël Comte (plr, NE) ont soulevé la question au sein de la chambre des cantons,
avant que le Conseil national adopte un postulat de sa Commission de la science, de
l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-CN) qui vise l’établissement d’un
programme d’échanges linguistiques au niveau de l’école obligatoire et du secondaire
II. 1

ANDERES
DATUM: 28.08.2014
GUILLAUME ZUMOFEN

Kultur, Sprache, Kirchen

Kultur, Sprache, Kirchen

Jahresrückblick 2019: Kultur, Sprache, Kirchen

2019 war hinsichtlich der Kultur-, Sprach- und Kirchenpolitik vergleichsweise ein eher
moderater Jahrgang, sowohl im Vergleich zu anderen Politikbereichen, als auch im
direkten Vergleich zu den Vorjahren. Eine APS-Zeitungsanalyse zeigt auf, dass alle drei
Politikbereiche von einem rückläufigen Trend betroffen sind, wobei sich dieser
besonders in der Medienberichterstattung zur Kirchen- und Religionspolitik am
stärksten zeigt – hier hat sich der Anteil themenspezifischer Artikel seit 2016 nahezu
halbiert. Im Jahresverlauf wurden über die drei Themenbereiche betrachtet
unterschiedliche Entwicklungen ersichtlich: Während die Sprachthemen auf nationaler
Ebene offensichtlich im Allgemeinen wenig Beachtung fanden, wurden
kirchenpolitische Themen besonders Anfangs und Ende Jahr stark diskutiert und fielen
dann dem obligaten «Sommerloch» zum Opfer. Die Kulturpolitik hingegen sah sich mit
einem regelrechten «Sommerhoch» konfrontiert, nachdem es ab März 2019 eher ruhig
geworden war. 

Das Hauptaugenmerk der Parlamentarierinnen und Parlamentarier lag 2019 hinsichtlich
der kulturpolitischen Entwicklungen mit Sicherheit auf der Revision des Schweizer
Urheberrechts. Nach rund 7-jähriger Vorarbeit und einer vom Ständerat im Frühjahr
2019 zwecks Sondierung der Lage des europäischen Urheberrechts auferlegten
Rückweisung, wurden im Sommer schliesslich die Weichen gestellt und das
Gesamtpaket im Herbst gebündelt. Da die angestrebte Revision Einfluss auf
verschiedene Bereiche hat, blieben die negativen Reaktionen indes nicht aus; deshalb
ist es auch wenig erstaunlich, dass kurz nach der Schlussabstimmung bereits das
Referendum ergriffen wurde. Ob die URG-Revision effektiv gelungen ist, wird sich Mitte
Januar 2020 zeigen, wenn die Referendumsfrist abgelaufen ist.
Die Ratifizierungen internationaler Abkommen wie des Übereinkommens über den

BERICHT
DATUM: 31.12.2019
MELIKE GÖKCE
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Schutz des Unterwasser-Kulturerbes und des Rahmenübereinkommens des Europarats
über den Wert des Kulturerbes standen hingegen ausser Diskussion. 
Ein anderer Fokus wurde im Kulturjahr 2019 wiederum auf die Kulturförderung gelegt.
Im Frühjahr wurde die Kulturbotschaft 2021–2024 in die Vernehmlassung geschickt und
bis im September zur Stellungnahme freigegeben. Der Ergebnisbericht lag Ende Jahr
zwar noch nicht vor, jedoch geben die im Verlauf des Jahres gefällten Entscheide zu
diversen Vorstössen mit Referenz auf die Kulturbotschaft (Kulturabgeltung an die Stadt
Bern, Einführung eines schweizerischen Jugendkulturgutscheins, Auswirkungen der
Urbanisierung auf die Kulturförderung, Aufgabenteilung zwischen SBFI und BAK,
Erhöhung des Kredits für die Förderung des Sprachaustausches) einen ersten Hinweis
auf mögliche Herausforderungen hinsichtlich der weiteren Beratungen . 
Auch im Bereich Heimatschutz und Denkmalpflege blieben die Institutionen nicht
untätig. So wurde eine Motion Regazzi (cvp, TI; Mo. 17.4308), die eine Anpassung der
Bewertungskriterien für die ISOS-Aufnahme verlangte, stillschweigend angenommen
und die Vernehmlassungsergebnisse zur Totalrevision des VISOS vielen mehrheitlich
positiv aus, was auf ein Inkrafttreten der revidierten Verordnung auf den 1. Januar 2020
hindeutete.
In der ausserparlamentarischen Debatte fand das Fête de Vignerons, das drei Jahre
nach seiner Aufnahme ins UNESCO Weltkulturerbe und 20 Jahre nach der letzten
Austragung neuerlich in Vevey (VD) stattfand, grosse Beachtung – leider aufgrund der
finanziellen Bruchlandung nicht nur positive. Ein wiederkehrendes Thema war 2019
auch die Raubkunst, wobei der Fokus in diesem Jahr auf den afrikanischen Kontinent
und die im Kontext der Kolonialisierung erbeuteten Schätze gerichtet wurde. Auch das
Volk der Fahrenden war 2019 insbesondere in den Kantonen ein Thema, da sich die
Frage der Durchgangsplätze nicht nur im Kanton Bern aufgetan hatte.

Im Bereich der Sprachpolitik standen in diesem Jahr die Mehrsprachigkeit und damit
zusammenhängend die Förderung des Austausches zwischen den
Sprachgemeinschaften sowie der Erhalt des Rätoromanischen im Fokus. So forderte
eine Motion Bourgeois (fdp, FR; Mo. 17.3654), dass öffentliche Ausschreibungen des
Bundes künftig in den wichtigsten Landessprachen zu erfolgen hätten, und eine Motion
Gmür-Schönenberger (cvp, LU; Mo. 18.4156), dass TV-Produktionen nicht mehr
synchronisiert, sondern sowohl Eigenproduktionen in den Landessprachen, als auch
englischsprachige Produktionen in der Originalsprache ausgestrahlt und lediglich noch
untertitelt werden sollen. 
Mit dem Begehen der 100-Jahr-Feier der Lia Rumantscha wurden indes Bestrebungen
aufgezeigt, das Rätoromanische wieder mehr aufs Parkett zu bringen und insbesondere
auch einem Publikum ausserhalb des Bergkantons ins Gedächtnis zu rufen. Nicht
zuletzt seit einem im Frühjahr erschienene Bericht des ZDA war deutlich geworden,
dass es für das Rätoromanische in der Schweiz fünf vor zwölf geschlagen hat. 

In Bezug auf kirchen- und religionspolitische Themen stand in diesem Jahr die SVP mit
ihren islamkritischen Parolen auf prominentem Parkett. Mit ihrem Vorstoss zur
Bekämpfung der Ausbreitung eines radikalen Islams war sie im Parlament zwar
gescheitert, generierte aber mit den daraus resultierenden Wahlplakaten des der SVP
nahestehenden Egerkinger-Komitees im Vorfeld der eidgenössischen Wahlen 2019 ein
grosses Medienecho. Auch die Motion Wobmann (svp, SO; Mo. 17.3583), die ein Verbot
der Verteilaktion «Lies!» zum Ziel hatte, scheiterte – nach einer rund 1.5-jährigen
Sistierung – am Ständerat. Wie eine bereits im Sommer veröffentlichte Studie aufzeigte,
nahm die SVP auch in den Kantonen eine dominante Rolle in der Religionsdebatte ein.
So war es nur wenig erstaunlich, dass die Anfangs Jahr neuerlich aufkommende Frage,
ob man als guter Christ noch die SVP wählen dürfe, wieder zu diskutieren gab; nicht
zuletzt, weil damit auch verschiedentliche Kirchenaustritte – nebst den ohnehin
zunehmenden Kirchenaustritten – von SVP-Politikerinnen und -Politikern einhergingen,
welche sich lieber dem Churer Bischof Huonder zuwenden wollten. Dieser seinerseits
wurde schliesslich nach zweijährigem Aufschub zu Pfingsten Abberufen, nutzte die Zeit
bis dahin aber für einen Rundumschlag gegen die Landeskirchen und stellte sich noch
immer quer zu den Missbrauchsvorwürfen in der Kirche.
Wie sich die Kirche zum Staat verhalten soll und in welchem Masse sich Theologen in
die politische Debatte einbringen dürfen, wurde seit Anfang Jahr im Rahmen eines von
Gerhard Pfister (cvp, ZG) neu gegründeten Think-Tanks «Kirche/Politik» erläutert.
Eine für viele eher überraschende Kunde kam im Herbst von Seiten der reformierten
Kirchen: Diese hatten sich nach langen Diskussionen für die «Ehe für alle»
ausgesprochen, wobei sie im Wissen um die konservativen Kräfte innerhalb der
Glaubensgemeinschaft die Gewissensfreiheit der Pfarrpersonen gewährleisten wollten.
Unerfreulich waren 2019 die Meldungen über die Rückkehr und rasche Zunahme des
Antisemitismus in der Schweiz.
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Die 2019 im Vorfeld des angekündigten Frauenstreiks virulent diskutierte
Genderthematik fand ihren Einzug auch im Bereich der Kultur, Sprache und Kirche. So
wurden Frauen, und spezifisch ihr Schaffen und ihre Stellung in der Kunst und Kultur,
wesentlich stärker thematisiert als in den vergangenen Jahren. Auch die Diskussion um
gendergerechte Sprache wurde in diesem Jahr wieder virulenter aufgegriffen.
Besonders überraschend kam auch die Ankündigung der Kirchenfrauen, sich am
diesjährigen Frauenstreik zu beteiligen, um ein Zeichen gegen die männliche Dominanz
innerhalb der Institution zu setzen. 2

Sprachen

Aus rechtlichen Gründen und um den Sprachfrieden nicht zu gefährden, will die
Bündner Regierung keine Konsultativabstimmung für oder gegen das Rumantsch
grischun oder die "Quotidiana" durchführen, wie dies ein im Vorjahr eingereichter
parlamentarischer Vorstoss gefordert hatte. Um aber den Volkswillen zu diesen beiden
heiklen Themen zu erkunden, erachtet die Kantonsregierung die Durchführung einer
nach wissenschaftlichen Methoden angelegten Meinungsumfrage als sinnvoll. Die
Bündner Exekutive verhehlte allerdings nicht, dass sie dem Projekt einer romanischen
Tageszeitung nach wie vor skeptisch gegenübersteht, umso mehr als die Bündner
Zeitungsverleger sich nach einer Denkpause erneut vehement gegen eine
Zusammenarbeit mit der Lia Rumantscha aussprachen. 3

KANTONALE POLITIK
DATUM: 01.03.1991
MARIANNE BENTELI

Obgleich der Bundesrat zu Petitionen grundsätzlich nicht Stellung nimmt, wollte Cotti
doch aus sprach- und staatspolitischen Überlegungen heraus ein Zeichen setzen. Ganz
im Sinn der den revidierten Sprachenartikel der Bundesverfassung vorberatenden
Ständeratskommission, welche die Sprachhoheit eindeutig den Kantonen belassen
wollte, fragte der Vorsteher des EDI im Lauf des Sommers in Chur an, welches
Romanisch die Bündner Regierung als die künftige schweizerische Halbamtssprache
zu bezeichnen gedenke.

Für eine befriedigende Antwort musste die Bündner Regierung den Bundesrat
allerdings auf Ende 1993 vertrösten. Bis dahin sollen die Ergebnisse einer
wissenschaftlich begleiteten Umfrage unter den im Kanton lebenden Rätoromanen
vorliegen, die ermitteln soll, ob das Rumantsch grischun – oder allenfalls ein
gewachsenes rätoromanisches Idiom – genügend Akzeptanz geniesst, um als
einheitliche Schriftsprache sowohl auf kantonaler wie auf eidgenössischer Ebene
eingeführt zu werden. Als offizielle Verwaltungssprachen gelten heute im Kanton
Graubünden die beiden Schriftidiome Ladin (in der Praxis Vallader) und Sursilvan. Einen
endgültigen Entscheid zugunsten von Rumantsch grischun müssten die Bündner
Bürgerinnen und Bürger an der Urne treffen. 

In seiner Botschaft zum revidierten Sprachenartikel hatte sich der Bundesrat noch
ziemlich deutlich für Rumantsch grischun ausgesprochen. 4

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 30.12.1992
MARIANNE BENTELI

Um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, verlangte die mit der Vorberatung des
Sprachenartikels betraute nationalrätliche Kommission für Wissenschaft, Bildung und
Kultur in einer als Postulat überwiesenen Motion, dass das Bundesgesetz über die
Sprachförderung in den Kantonen Graubünden und Tessin unverzüglich in dem Sinn zu
revidieren sei, dass zur Stärkung der bedrohten rätoromanischen Sprache erheblich
höhere Mittel bereitzustellen sind. Dies nahm die Lia Rumantscha, das Dachorgan der
Romanen, zum Anlass, einen acht Punkte umfassenden dringlichen Massnahmenkatalog
zu verfassen, welcher von der Bündner Regierung ans EDI weitergeleitet wurde.
Angeregt wurde unter anderem eine Stärkung der Schulen in Gemeinden mit vielen
fremdsprachigen, d.h. nichtromanischen Schülerinnen und Schülern, die Schaffung
eines Institutes für rätoromanische Linguistik und die Realisierung einer
rätoromanischen Tageszeitung. Der Bundesrat anerkannte die Dringlichkeit von
Massnahmen, vermisste in diesem Forderungskatalog aber den Grundsatz der
Subsidiarität, weshalb er entsprechende Verhandlungen mit der Bündner Regierung
aufnahm. 5

POSTULAT
DATUM: 30.11.1993
MARIANNE BENTELI
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Mit Beginn des neuen Schuljahres führte der Kanton Uri als bisher erster und einziger
Schweizer Kanton Italienisch als erste Fremdsprache ein. Uri begründete diese
Neuerung, die in Widerspruch zu den Richtlinien der Schweizerischen
Erziehungsdirektorenkonferenz steht, mit der geographischen, historischen und
mentalitätsmässigen Nähe zum Kanton Tessin. Dieser leistete denn auch einen
substantiellen Beitrag an die Ausbildung der urnerischen Lehrkräfte sowie an die
Ausarbeitung der für die Durchführung des neuen Fremdsprachenkonzeptes
notwendigen Lehrmittel. Frühitalienisch steht auch im Kanton Graubünden zur
Diskussion. 6

KANTONALE POLITIK
DATUM: 22.08.1994
MARIANNE BENTELI

Auch im Kanton Graubünden laufen Bestrebungen, die Zweisprachigkeit der
Bevölkerung bereits auf Schulstufe sicherzustllen. Im oberengadinischen Samedan, in
dem sich nur noch 10% der Bevölkerung zum Romanischen bekennen, soll im nächsten
Jahr an den Schulen das sogenannte Immersionsmodell eingeführt werden. Dabei
werden Deutsch und Rätoromanisch in der ganzen Volksschule als zwei gleichwertige
Sprachen behandelt und im Unterricht verwendet. 7

KANTONALE POLITIK
DATUM: 23.08.1994
MARIANNE BENTELI

Im Spätherbst wurde ein im Auftrag der Bündner Kantonsregierung von einer
gemischtsprachigen Arbeitsgruppe verfasster Bericht zur sprachlichen Situation in
Graubünden veröffentlicht. Die Autoren kamen in ihrer Bestandesaufnahme zum
Schluss, dass die Dreisprachigkeit Graubündens angesichts der immer dominanteren
Stellung des Deutschen zunehmend gefährdet ist. Um dem weiteren Abbau der
Dreisprachigkeit wirksam entgegenzutreten, sind nach Ansicht der Arbeitsgruppe
umfangreiche Massnahmen auf verschiedenen Ebenen notwenig. Der diesbezügliche
Katalog von 39 Postulaten umfasste die Bereiche Verwaltung, Recht, Bildung, Medien,
Wirtschaft sowie gegenseitige Verständigung. In ihrer Palette der konkreten Vorschläge
sprach sich die Arbeitsgruppe unter anderem für die Schaffung eines
Sprachförderungsgesetzes und die gezielte Erweiterung des Kulturförderungsgesetzes,
für die Bestimmung einer einzigen romanischen Amtssprache, die Einrichtung von
regionalen Sprachterritorien auf der Basis von interkommunalen Zusammenschlüssen,
eine vermehrte Präsenz der schwächeren Sprachen in Verwaltung, Wirtschaft, Schulen
und im Alltag sowie für die Förderung der romanisch- und italienischsprachigen Presse
im Kanton aus. 8

KANTONALE POLITIK
DATUM: 04.11.1994
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat zeigte sich offen für die Anliegen der Rätoromanen. In Anbetracht der
Dringlichkeit von zusätzlichen Massnahmen gab er Ende Jahr seine Absicht bekannt,
noch vor Abschluss der parlamentarischen Beratungen über den Sprachenartikel der
Bundesverfassung eine Revision des Beitragsgesetzes zur Förderung der
rätoromanischen und italienischen Kultur in die Wege zu leiten. Gemäss der
Gesetzesrevision soll neu auch die Unterstützung der rätoromanischen Presse und des
Verlagswesens in der italienisch- und rätoromanischsprachigen Schweiz ermöglicht
werden, doch wird ein Engagement der Kantone und von Privaten vorausgesetzt. Nach
dem Revisionsentwurf soll die Finanzhilfe des Bundes höchstens 75% der
Gesamtkosten betragen, die Eigenleistung der Kantone mindestens 25%. Gleichzeitig
mit der Gesetzesänderung sieht der Bundesrat eine Erhöhung der Bundesbeiträge an
den Kanton Graubünden vor. Von 4 Mio Fr. im Budget 1995 (250'000 Fr. mehr als 1994)
sollen die Beiträge in den folgenden drei Jahren auf 5 Mio Fr. steigen. Die Subventionen
an den Kanton Tessin bleiben mit 2,5 Mio Fr. unverändert. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1994
MARIANNE BENTELI

Mehr zu reden gab der eigentliche Sprachenartikel (Art. 70). Der Ständerat wollte den
von der Landesregierung vorgeschlagenen speziellen und weiter hinten in der
Verfassungssystematik angesiedelten Artikel, der die Amtssprachen des Bundes
definiert, als Abs. 1 hier aufnehmen. Der Nationalrat ging auf dieses Anliegen vorerst
nicht ein, stimmte in 2. Lesung dann aber zu. Inhaltlich wurden die Bestimmungen der
geltenden Verfassung übernommen, wonach die Amtssprachen des Bundes Deutsch,
Französisch und Italienisch sind, im Verkehr mit Personen rätoromanischer Sprache
auch Rätoromanisch.

In beiden Räten hatten bereits die Kommissionen vorgeschlagen, als Gegenstück zur
Sprachenfreiheit für den Bereich der Amtssprachen das Territorialitätsprinzip in Abs. 2
festzuschreiben, welches der Bundesrat lediglich im Satz hatte subsummieren wollen,

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.1998
MARIANNE BENTELI

01.01.65 - 01.01.23 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



dass die Kantone bei der Festsetzung der Amtssprachen den Sprachfrieden zu wahren
haben. Bei zwei fast analogen Formulierungen setzte sich (allerdings erst in der
Einigungskonferenz) schliesslich jene des Nationalrates durch, welche die Kantone
verpflichtet, zur Wahrung des Einvernehmens zwischen den Sprachgemeinschaften auf
die herkömmliche sprachliche Zusammensetzung der Gebiete zu achten und Rücksicht
auf die angestammten sprachlichen Minderheiten zu nehmen.

Unbestritten waren die beiden Absätze, wonach Bund und Kantone die Verständigung
und den Austausch zwischen den Sprachgemeinschaften fördern (Abs. 3) und der Bund
Massnahmen der Kantone Graubünden und Tessin zur Erhaltung und Förderung der
rätoromanischen und der italienischen Sprache unterstützt (Abs. 5). Einzig im
Nationalrat wurde zu Abs. 3 ein persönlicher Antrag Berberat (sp, NE) gestellt, der die
Kantone verpflichten wollte, im Bereich der Volksschule sicherzustellen, dass die neben
der Amtssprache des Kantons oder des betreffenden Gebiets unterrichtete
Zweitsprache eine Landessprache ist. Als unzulässiger Eingriff in die Schulhoheit der
Kantone wurde dieser Antrag mit 90 zu 66 Stimmen abgelehnt.

Ebenfalls im Nationalrat wurde ein Minderheitsantrag Jutzet (sp, FR) für einen
zusätzlichen Abs. 4 eingereicht, der vor allem von Abgeordneten aus den
zweisprachigen Kantonen Freiburg und Wallis mitgetragen wurde. Er verlangte, dass der
Bund die mehrsprachigen Kantone bei der Erfüllung ihrer besonderen Aufgaben
unterstützt. Bundesrat Koller warnte vergeblich, mit dieser neuen Bundeskompetenz
werde über die Nachführung hinaus gegangen. Die Anerkennung der besonderen
Brückenfunktion der mehrsprachigen Kantone überwog; mit 81 zu 77 Stimmen wurde
dem neuen Absatz zugestimmt. Im Ständerat wurde in zweiter Lesung dieser Antrag vom
Freiburger Aeby (sp) eingebracht und mit 18 zu 15 Stimmen angenommen. 10

Im Vorjahr hatte eine Expertengruppe im Auftrag der kantonalen
Erziehungsdirektorenkonferenz eine Empfehlung zum Fremdsprachenunterricht
erarbeitet. Danach sollten alle Schüler während der obligatorischen Schulzeit zwei
Fremdsprachen erlernen, wobei der Kombination einer Landessprache mit Englisch die
grössten Chancen eingeräumt wurden. Der Kanton Graubünden zog – nach dem
Vorreiter Zürich, der die ganze Diskussion ins Rollen gebracht hatte – als erster die
Konsequenzen aus dieser Empfehlung. Ab 2002 wird Italienisch oder Romanisch erste
und Englisch zweite Fremdsprache an der Bündner Volksschule sein; Französisch wird
nur noch fakultativ angeboten. 11

KANTONALE POLITIK
DATUM: 10.09.1999
MARIANNE BENTELI

In der Gemeinde Samedan in Graubünden wurde in den letzten vier Jahren ein
Schulmodell entwickelt, in dem Rätoromanisch und Deutsch während der ganzen
obligatorischen Schulzeit gleichwertige Unterrichtssprache sind. Ein von 63 Bündner
Grossrätinnen und Grossräten unterzeichnetes Postulat verlangte nun, die Grundlagen
für die Einführung eines durchgehend zweisprachigen Unterrichts an allen
rätoromanischen Schulen des Kantons zu schaffen. 12

KANTONALE POLITIK
DATUM: 25.09.2000
MARIANNE BENTELI

Die 1998 vom Zürcher Regierungsrat initiierte Diskussion um Englisch als erste in der
Schule unterrichtete Fremdsprache hielt weiter an. Ende August sprach sich die
kantonale Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) für den Beginn des
Fremdsprachenunterrichts in der 3. Primarklasse aus, allerdings ohne sich darauf
festzulegen, ob dies eine Landessprache oder Englisch sein soll; gleichzeitig empfahl
sie, den Unterricht in einer zweiten Fremdsprache in der 5. Klasse aufzunehmen. Der
Dachverband Schweizer Lehrerinnen und Lehrer (LCH) unterstützte die
Dreisprachigkeit als Bildungsziel der Volksschule, verlangte aber von den Kantonen ein
koordiniertes Vorgehen. Obgleich die EDK für November einen definitiven Entscheid in
Aussicht stellte, bekräftigte der Regierungsrat des Kantons Zürich Mitte September
erneut seinen Willen, in nächster Zukunft Englisch ab dem 3. Schuljahr als erste
Fremdsprache einzuführen, unabhängig von allfälligen Empfehlungen der EDK;
begründet wurde dieses erneute Vorpreschen, das weniger im Grundsatz als vielmehr
wegen des Zeitpunkts der Ankündigung nicht nur in der Romandie ziemlichen Unmut
auslöste, mit der alleinigen Kantonshoheit in Schulfragen. 

Appenzell-Innerrhoden war bereits im März aktiv geworden und hatte beschlossen, ab
Sommer 2001 in allen 3. bis 6. Primarklassen den obligatorischen Englischunterricht
unter gleichzeitiger Abschaffung des Frühfranzösisch einzuführen. Einen, wenn auch

KANTONALE POLITIK
DATUM: 22.12.2000
MARIANNE BENTELI
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etwas anders gelagerten Entscheid zugunsten des Englischen fällte auch der Kanton
Graubünden, der 1997 eine zweite Kantonssprache als erste Fremdsprache bestimmt
hatte; er beschloss nun, ab der 7. Klasse Englisch als obligatorische zweite
Fremdsprache in den Lehrplan aufzunehmen; Französisch wird nur noch fakultativ
angeboten. An ihrer Jahresversammlung von Anfang November setzte die
Erziehungsdirektorenkonferenz ihren Entscheid allerdings erneut aus. Unbestritten
war, dass der Fremdsprachenunterricht an den Volksschulen zügig ausgebaut werden
soll; 13 Mitglieder sprachen sich für den Start mit einer Landessprache aus, 12 wollten
diesen Entscheid den Kantonen überlassen. Für den Beginn mit einer Landessprache
votierten sämtliche lateinischen und zweisprachigen Kantone sowie SO, BL und SG. BS
enthielt sich der Stimme. Obgleich die EDK ihre Mitglieder bat, vorerst allfällige
Umsetzungsmassnahmen lediglich auf Versuchsbasis zu treffen, erklärten die
Bildungsdirektoren der Zentralschweiz kurz vor Jahresende, sie wollten Frühenglisch
wenn möglich bereits ab 2004 einführen. 13

Die Kantone Graubünden, Freiburg, Bern und Solothurn meldeten ihren Anspruch auf
die Beherbergung des im Entwurf zum Sprachengesetz vorgesehenen Instituts zur
Förderung der Mehrsprachigkeit an. Der Kanton Graubünden machte geltend, er sei
von der Problematik der Mehrsprachigkeit intensiv betroffen und biete daher gute
Voraussetzungen als Standort für die Mehrsprachigkeitsforschung. Bern wies auf das in
Biel angesiedelte «Forum der Zweisprachigkeit» hin, Freiburg auf seine Rolle als einzige
zweisprachige Universitätsstadt und Solothurn auf seine Lage an der Schwelle der
Deutschschweiz zur Romandie und am Schnittpunkt der Nord-, Süd-, West- und
Ostverbindungen sowie auf den Umstand, dass sich der Geschäftssitz der ch-Stiftung
für eidgenössische Zusammenarbeit seit 1967 in Solothurn befindet. 14

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 26.02.2002
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion wollte Nationalrat Bezzola (fdp, GR) erreichen, dass das von der
Erziehungsdirektorenkonferenz seit 1990 angeregte und im Entwurf zum neuen
Sprachengesetz vorgesehene Institut zur Förderung der Mehrsprachigkeit (IFM) in
Graubünden angesiedelt wird. Er machte geltend, Graubünden sei der einzige
dreisprachige Kanton und der einzige Kanton der Schweiz, in dem die vierte
Landessprache verbreitet sei. Der Bundesrat verwies darauf, dass nicht beabsichtigt
sei, eine neue Institution zu schaffen. Es sei vielmehr vorgesehen, das IFM als Zentrum
mit Spezialaufgaben einem bestehenden universitären Institut anzugliedern, welches
mit bestehenden Institutionen (Universitäten, Fachhochschulen, kantonalen Instituten)
in den verschiedenen Sprachregionen vernetzt wird. Bei der Behandlung der Motion
Bezzola im Nationalrat erklärte Couchepin, die Verabschiedung des neuen
Sprachengesetzes habe für den Bundesrat keine Priorität mehr. Im Entwurf seien
Förderungsmechanismen vorgesehen, die ihm in Zeiten, in denen in allen Bereichen
Subventionen gestrichen werden, politisch sehr heikel erschienen. Auf seinen Antrag
und im Einverständnis mit dem Motionär wurde der Vorstoss nur als Postulat
angenommen. 15

MOTION
DATUM: 05.06.2003
MARIANNE BENTELI

Im Dezember dieses Jahres verabschiedete der Bundesrat zum sechsten Mal seit 1999
den periodischen Bericht zur Europäischen Charta der Regional- oder
Minderheitensprachen für die Schweiz. Der Bericht enthält Erläuterungen zur aktuellen
Situation der Landessprachen, zu allfälligen neuen Rechtsinstrumenten sowie zur
Umsetzung der Empfehlungen von Ministerkomitees des Europarats und
Expertenkomitees. Gründend auf den fünften Bericht vom November 2012 nimmt der
aktuelle Bericht in drei Hauptteilen Stellung zu ebendiesen Empfehlungen und umfasst
die Zeitspanne von 2012 bis 2015.

Im ersten Teil des Berichtes wird der Fokus auf neue Statistiken bezüglich der
Sprachentwicklung sowie geltenden gesetzlichen Grundlagen zur Förderung der
Sprachen in der Schweiz gesetzt. Der Bericht zeigt hierbei auf, dass die Verteilung der
Sprachen in den vergangenen Jahrzehnten relativ stabil geblieben ist: Von den
befragten Personen der ständigen Wohnbevölkerung ab 15 Jahren gaben für die Jahre
2011–2013 63,9% Deutsch, 22,5% Französisch, 8% Italienisch und 0,5% Rätoromanisch
als Hauptsprache an. Der Anteil der Nichtlandessprachen liegt mit 19,7% indes sogar
höher als Italienisch und Rätoromanisch zusammengenommen, wobei sich hierbei
wesentliche Unterschiede in der Verteilung der Sprachen auf die einzelnen
Sprachregionen ausmachen lassen. Im Rahmen des internationalen Sprachenrechts
sowie sprachrechtlichen Bestimmungen in der Bundesverfassung hat sich seit den

BERICHT
DATUM: 11.12.2015
MELIKE GÖKCE
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letzten zwei Berichten keine Veränderung eingestellt. Bezüglich der Verordnung über
die Landessprachen (Sprachenverordnung, SpV, SR 441.11), welche konkrete
Fördermassnahmen festlegt, wurden jedoch gewisse Bestimmungen – insbesondere bei
der Verwendung der Amtssprache im Bereich der Bundesverwaltung – ausfindig
gemacht, die nicht ganz den Anforderungen entsprachen, weshalb man 2014 eine
Revision der SpV vornahm. Weitere Fördermassnahmen sollen mit der Kulturbotschaft
2016–2020 umgesetzt werden, welche im Juni 2015 vom Parlament verabschiedet
worden war und innerhalb derer die Sprachpolitik auf der Handlungsachse des
„gesellschaftlichen Zusammenhaltes“ eine relevante Rolle spielt.

Im zweiten Teil wird die Entwicklung der schweizerischen Massnahmen zur Umsetzung
der Charta aufgegriffen und damit verbunden auf eine Reihe von Fragen eingegangen,
welche der Europarat aufgrund der Empfehlungen des Expertenkomitees aufgeworfen
hatte. Das Komitee erbat beispielsweise Erörterungen zur Situation und zur Stellung des
Frankoprovenzalischen in der Schweiz. Diese aus dem Vulgärlatein hervorgegangene
Sprache war für mehrere Jahrhunderte u.a. auch in der französischen Schweiz
Alltagssprache in allen Bereichen des öffentlichen und privaten Lebens. Heutzutage gilt
sie hingegen als eine verschwindende Sprache, weshalb sie von der UNESCO im Atlas
der gefährdeten Sprachen aufgelistet wird. Während das Frankoprovenzalische in den
Kantonen Wallis und Freiburg immerhin noch von Teilen der älteren Generation
gesprochen wird, ist es in den Kantonen Genf, Neuenburg und Waadt nahezu gänzlich
aus dem Sprachgebrauch verschwunden. Dennoch zeigen die einzelnen Kantone,
mitunter auch auf Vereinsebene, grosses Interesse an Fördermassnahmen zum Erhalt
der Sprache.
Eine weitere Fragestellung zielte in Richtung der Fahrenden in der Schweiz. Hierbei
solle erörtert werden, wie es um die Finanzhilfen an Fahrendenorganisationen und
Förderinstrumente der jenischen Sprache sowie deren Förderung in den Medien steht.
Bereits in der Vernehmlassung des fünften Berichtes wurde darauf verwiesen, dass die
finanzielle Hilfe für Fördermassnahmen der jenischen Sprache und Kultur im Rahmen
der Kulturbotschaft 2016–2020 erhöht werden solle. Auch wenn die Fahrenden in
Bezug auf die mediale Förderung ihrer Sprache keinen expliziten Wunsch geäussert
haben, habe sich das BAK bereit erklärt, Untersuchungen zur allfälligen Unterstützung
eines möglichen Schulprojektes vorzunehmen, welches den jenischen Kindern während
ihrer Reisezeit den Fernunterricht erleichtern soll.

Der dritte und letzte Teil beschäftigt sich mit den Berichten zu den Kantonen
Graubünden und Tessin und zeigt auf, wie es um die Umsetzung der Charta bezüglich
des Rätoromanischen und Italienischen steht. Das Expertenkomitee erbat hierbei u.a.
Informationen zur jüngsten Entwicklung in den Bereichen der Gemeindefusionen, des
Rumantsch Grischun und natürlich des Erhalts und der Förderung der rätoromanischen
Sprache im Allgemeinen. Das kantonale Sprachengesetz sieht für den Zusammenschluss
mehrerer ein- bzw. mehrsprachiger Gemeinden vor, dass die Bestimmungen über den
Gebrauch der Amts- und Schulsprache eine sinngemässe Anwendung finden sollen. Da
das Gesetz aus der Minderheitenperspektive formuliert ist und unter dem Begriff
„einsprachig“ lediglich Rätoromanisch und Italienisch inkludiert werden, kann diese
Regelung bei Fusionen über den deutschsprachigen Grenzraum hinweg keine adäquate
Anwendung finden. Diese Lücke sei jedoch durchaus gewollt und fordere zugleich das
soziolinguistische Umfeld auf, in gemeinsamen Diskussionen und verbindlichen
Absprachen nach Bottom-up-Lösungen zu suchen. Bezüglich des Rumantsch Grischun
gäbe es keine Erneuerungen des Standes von 2011/2012 zu verkünden. Seit dem letzten
Bericht habe hier kein Wechsel hin zu den Idiomen oder in umgekehrte Richtung
stattgefunden, weshalb eine Verlagerung der Diskussion – noch immer mit dem Fokus
auf das Koexistenzmodell – auf sprachdidaktische Fragen stattgefunden habe. Die
Diskussion um die Minderheitensprache im Allgemeinen geriet mit dem Aufkommen der
kantonalen Fremdspracheninitiative zunächst etwas in den Hintergrund. Nachdem der
Grosse Rat diese aber in seiner Aprilsession 2015 für ungültig erklärt hatte, gilt es nun
den Verwaltungsgerichtsentscheid über die eingereichte Verfassungsbeschwerde des
Initiativkomitees abzuwarten, bevor das Thema wieder aufgegriffen wird. 
Der Kanton Tessin hatte zwischenzeitlich neu das Gesetz zur Kulturförderung sowie die
entsprechende Durchführungsverordnung verabschiedet, welche explizit die
Bedeutung des Erhaltes und der Förderung der italienischen Sprache und Kultur
erwähnen; sei dies durch die Bewahrung des materiellen und immateriellen
Kulturerbes, durch Finanzbeiträge im Bereich Kulturaustausch oder Beteiligung an
ausgewählten ausserkantonalen Veranstaltungen. Besonders erfreulich waren indes
auch die Entwicklungen bezüglich des Italienischen in der Bundesverwaltung: Die
Kulturbotschaft 2016–2020 nimmt dessen Verbreitung und Förderung neu als zentralen
Bestandteil in die Handlungsachse „gesellschaftlicher Zusammenhalt“ auf; seit 2013
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wird die Stelle als Delegierte des Bundesamtes für Mehrsprachigkeit, welches im EFD
angesiedelt ist, von einer Tessinerin besetzt. 16

Im Frühjahr 2019 veröffentlichte das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) die
Ergebnisse einer 2018 vom BAK in Auftrag gegebenen Studie zur Wirkung der
Bundesfinanzhilfen an den Kanton Graubünden hinsichtlich der Erhaltung und
Förderung der rätoromanischen und italienischen Sprache und Kultur im Kanton. Der
Evaluationsbericht sollte zum einen als Entscheidungsgrundlage für die Förderperiode
2021–2024 und zum anderen zur Beantwortung des Postulats Semadeni (sp, GR; Po.
15.4117) beigezogen werden. Im Bericht wurde die aktuelle Situation des
Rätoromanischen und des Italienischen sowohl für das angestammte als auch das
erweiterte Sprachgebiet aufgezeigt und Hand zu Verbesserungsmöglichkeiten für das
Förderinstrumentarium geboten. Für die Studie waren zunächst 54 Angehörige der
rätoromanischen und italienischen Zivilgesellschaft sowohl im Kanton Graubünden als
auch in der restlichen Schweiz mittels eines Fragebogens zur Nützlichkeit und
Angemessenheit der ergriffenen Massnahmen befragt worden. Im Anschluss waren elf
Interviews mit Expertinnen und Experten aus der Wissenschaft, der Politik und den
involvierten Institutionen durchgeführt worden. 
Die Untersuchungsergebnisse liessen auf deutliche Unterschiede zwischen den beiden
Sprachminderheiten schliessen: Während das Italienische im angestammten
Sprachgebiet als Amts-, Arbeits- und Alltagssprache weiterhin unangefochten sei, stelle
das Verhältnis der Italienischsprechenden zu den behördlichen Instanzen und den
staatsnahen Betrieben eine grosse Herausforderung dar. Dadurch werde die
Gleichwertigkeit des Italienischen als Amtssprache innerhalb des kantonalen
Staatswesens bisweilen erheblich beeinträchtigt. Das Rätoromanische hingegen werde
bereits mittelfristig mit der Gefahr einer Zurück- bzw. Verdrängung konfrontiert sein,
da es schon heute teilweise in seinen traditionellen Verbreitungsgebieten als Amts-,
Arbeits- und Alltagssprache vom Deutschen abgelöst werde.  
Eine wesentliche Schwäche deckte die Studie in der Umsetzung des im Grundsatz
minderheitenfreundlichen kantonalen Sprachengesetzes auf. Die
Hauptverantwortlichkeit zur Erhaltung und Förderung der beiden
Minderheitensprachen im Kanton Graubünden werde vom Kanton selbst nur zögerlich
wahrgenommen. Damit zusammenhängend offenbarte sich ein weiterer Schwachpunkt
im für die Sprachförderung relevanten Bereich des Sprachunterrichts: Von
verschiedener Seite sei moniert worden, dass die Lehrmittel für die beiden
Minderheitensprachen qualitativ den deutschsprachigen Lehrmitteln nachstünden und
oft auch erst mit Verspätung erschienen. Fehlende finanzielle Mittel führten zudem zu
einer Kürzung bzw. Streichung des Romanisch- und Italienischunterrichts an
Mittelschulen, wodurch das Bildungsangebot auf verschiedenen Stufen unterbrochen
oder zumindest ausgedünnt werde. In der Folge bestehe eine reale Gefahr, dass
insbesondere die Romanischkenntnisse weiter sänken, weniger Lehrpersonal
ausgebildet werde und die Sprache auszusterben drohe.
Um diesen Entwicklungen entgegenzuwirken, gaben die Studienverantwortlichen vier
Hauptempfehlungen ab: Erstens erfordere es einen konzentrierten Einsatz finanzieller
Mittel im Bildungssektor, besonders hinsichtlich der kritischen Situation des
Rätoromanischen. Dadurch solle ein durchgängiges Angebot an Romanischunterricht
von der Krippe bis zur Hochschule gewährleistet werden und auch das Modell der
zweisprachigen Kindergärten und Primarschulen auf mehr deutschsprachige
Gemeinden ausgeweitet werden. Zweitens müssten Massnahmen auch über die
Kantonsgrenze hinaus ergriffen werden, indem die Förderung von Bildungsangeboten,
insbesondere zweisprachiger Schulen (Rätoromanisch/Deutsch), nicht nur in den
deutschsprachigen Gebieten innerhalb des Kantons, sondern auch in anderen
Kantonen anvisiert werde. Drittens müsse man die Mehrsprachigkeit in der kantonalen
Verwaltung stärken, insbesondere hinsichtlich des Italienischen. Die deutschsprachigen
Mitarbeitenden sollten bessere Italienischkenntnisse erlangen und italienischsprachige
Bewerbungen nicht wegen fehlender Deutschkenntnisse benachteiligt werden. Als
letzte Empfehlung wurden sowohl der Kanton Graubünden als auch der Bund dazu
angehalten, ihre Governance in diesem Bereich zu überdenken. Auch wenn sich die
Leistungsvereinbarung als Sprachförderungsmittel bewährt habe, müsse man diese in
ihrer Ausgestaltung konkretisieren, einzelne Massnahmen und Zuständigkeiten
präzisieren sowie ein stärkeres Monitoring vorsehen, um die strategischen und
operativen Verantwortungen nicht zu verwischen. 17

STUDIEN / STATISTIKEN
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MELIKE GÖKCE
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Im Sommer 2019 lag das Augenmerk der sprachaffinen Schweizerinnen und Schweizer
auf der Region Maloja im Kanton Graubünden. Zwischen dem 1. und 18. August fanden
dort, in der Gemeinde Zuoz, im Rahmen des 100-Jahr-Jubiläums der Lia Rumantscha
Kultur- und Sprachfestivitäten für Gross und Klein statt. Das rund dreiwöchige
Grossereignis war mit gut CHF 1 Mio. budgetiert und durch den Kanton Graubünden,
Bundesbeiträge, Sponsoren sowie Solidaritätsbeiträge diverser anderer Kantone
finanziert worden. Zwischen der offiziellen Eröffnung am 2. August und dem
Hauptfestakt am 17. August wurden an unterschiedlichen Daten Thementage gestaltet,
die sich mit alltäglichen und politisch relevanten Belangen des Bergkantons und seiner
Sprachvielfalt auseinandersetzten. So gab es abwechslungsreiche Anlässe zur Familie,
zur Sprachpolitik, zu Minoritäten, zur Dreisprachigkeit des Kantons oder zum
Romanisch in der Schule und der Literatur. Es sollte ein Fest für alle sein, war doch die
ganze Schweiz mit dem Ziel eingeladen worden, aufzuzeigen, dass die Schweiz etwas
verlieren würde, «wenn es das Romanische nicht mehr gäbe», wie Johannes Flury (fdp,
GR), Präsident der Lia Rumantscha, zu bedenken gab. Das Highlight des Jubiläums
stellte sicherlich das im vom Architekten Men Duro Arquint temporär konstruierten
Theaterhaus mehrfach aufgeführte Theaterstück «Tredeschin Retg» dar, das aufgrund
des Grossandrangs gar um zwei zusätzliche Vorführungen ergänzt werden musste. Des
Bündners liebstes Märchen erzählt die Geschichte von Tredeschin, der als 13. Kind einer
Bünder Familie das Licht der Welt erblickt und sich irgendwann aufmacht, die Welt zu
entdecken und nach seinem Glück zu suchen. Dabei bewegt er sich stets im
Spannungsfeld zwischen der kleinen Heimat und der grossen Welt, wodurch die Suche
nach dem eigenen Glück zu einer Suche nach der eigenen Identität wird. Das speziell
für die Bühne adaptiere Kindermärchen könnte als sinnbildlich für den vom
Medienverantwortlichen der Lia Rumantscha, Andreas Gabriel, als «hochpolitisch»
bezeichneten Charakter des Festivals betrachtet werden. Das Programm wurde
grundsätzlich auf Romanisch durchgeführt, war jedoch auch in anderen Sprachen
verfolgbar. So wurde das Theaterstück auf Deutsch und Italienisch übertitelt, also genau
das, was Gabriel und andere «in umgekehrten Vorzeichen auch von den grösseren
Sprachgemeinschaften erwarten würden, damit wir das Romanische im Alltag und in
den politischen Diskussionen nicht aufgeben müssen.»

Gegründet wurde die Lia Rumantscha am 26. Oktober 1919 als Dachorganisation aller
romanischen Sprach- und Kulturvereine. Sie hat ihren Hauptsitz in Chur. Die zentrale
Figur der Entstehungsgeschichte war Giachen Conrad, ein Churer Postinspektor, der im
April 1919 unter dem Titel «Kassandrastimmen vom Hinterrhein» einen Aufruf in der
damaligen «Neuen Bündner Zeitung» startete. In seinem Kassandraruf verglich er das
Romanische mit einem «Ertrinkenden», das durch den zunehmenden Tourismus
Gefahr laufe zu «verdeutschen». Mit den Bahntunneln öffne man nun die «natürlichen
Dämme gegen die fremde Flut» und grabe «alle Wälle ab, hinter welchen die kränkelnde
Pflanze des Erbes unserer Väter noch etwas Schutz vor dem Nordwind fand.» Es gelte
nun, eine «Phalanx» gegen diese Gefahr zu bilden, wie die «Südostschweiz am
Wochenende» den Churer zitierte. Tatsächlich verfehlte der Weckruf seine Wirkung
nicht, wurde doch auf Anregung der «Uniun rumantscha da Schons» die Bitte um eine
Konferenz aller romanischen Sprachvereine von der «Societad Retorumantscha»
gutgeheissen, sodass bereits im Juli 1919 eine Kommission mit der Ausarbeitung der
Statuten und Satzungen der postulierten Dachorganisation beauftragt wurde. Am 26.
Oktober 1919 fand schliesslich die Gründungsversammlung statt, an der Conrad zum
ersten Präsidenten der Lia Rumantscha gewählt wurde. So kurzweilig sich die
Entstehungsgeschichte auch lesen mag, so lässt sich dennoch nicht verleugnen, dass es
sich hierbei um einen wahren Kraftakt handelte, wie der Romanist Rico Franc Valär zu
berichten wusste: Es bestanden bedeutende idiomatische und konfessionelle
Differenzen zwischen den verschiedenen Tälern, sodass ein gesamträtoromanisches
Bewusstsein nie wirklich aufkommen konnte. Zudem musste die Dachorganisation
bereits kurz nach ihrer Gründung eine bedeutende Bewährungsprobe überstehen: die
Beschaffung der notwendigen finanziellen Mittel zur Existenzsicherung. Sowohl der
Kanton Graubünden als auch der Bund zeigten sich zunächst nicht sonderlich
begeistert von den «sprachpolitischen Unruhestiftern», hatten dann aber doch ein
Einsehen.

Heute hat die Dachorganisation indes mit weitaus grösseren Problemen zu kämpfen:
Der vor 100 Jahren ausgesandte Kassandraruf scheint in der Gegenwart angekommen zu
sein. Das Romanische ist je länger, je mehr vom Aussterben bedroht; Erhebungen
zufolge beherrschen zwischenzeitlich noch rund 60'000 bis 80'000 Personen die
Sprache. Johannes Flury sieht das Hauptproblem in der Auswanderung aus den Tälern,
zieht aber auch den Kanton Graubünden in die Verantwortung. Als
Hauptverantwortlicher für die Erhaltung und Förderung der Sprache nehme dieser
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seine Verantwortung nur zögerlich wahr; Lehrmittel seien mangelhaft und es würden zu
wenige romanischsprachige Lehrpersonen ausgebildet. Zudem sei in der
Kantonsverwaltung ein zu geringes Bewusstsein für die Mehrsprachigkeit vorhanden.
Der Kanton weist diese Vorwürfe von sich. Im Rahmen seiner dreitägigen
Nationalfeiertagsreise fand sich auch Aussenminister Ignazio Cassis in Zuoz ein, wo er
sich als offizieller Vertreter des Bundesrates in allen fünf Idiomen (Sursilvan, Sutsilvan,
Surmiran, Puter, Vallader) für die Einladung bedankte und aufmunternde Worte an die
Bevölkerung richtete: «Lassen Sie sich nicht entmutigen [...]. Die Schweiz braucht das
Rumantsch.» Weiter kündigte er an, dass der Bund ab 2020 rätoromanische
Sprachkurse für Kinder und Jugendliche ausserhalb des angestammten
rätoromanischen Sprachgebiets unterstützen werde, und brachte auch die Idee einer
rätoromanischen Woche, einer «emna da la lingua rumantscha» ein – in Anlehnung an
die Anlässe, die die italienische und französische Sprache und Kultur in den Fokus
setzen. Gemäss Johannes Flury wird es das Romanische auch in 100 Jahren noch
geben, die Frage sei lediglich, in welchem Zustand es dann sein werde. Die Solidarität
der übrigen Schweiz für die Sprache habe man aber bereits seit der Gründung immer
gespürt: «Die Schweiz ist für uns im Jahr 1938 eingestanden, aber auch heute. Alle,
wirklich alle Kantone haben sich an unserem Fest beteiligt.»

Was hingegen im Rahmen der Feierlichkeiten bewusst ausgespart wurde, war das
«Rumantsch Grischun», da der Präsident der Dachorganisation um den «fragilen
Sprachfrieden» fürchtete. Die Schriftsprache wurde 1982 auf Initiative der Lia
Rumantscha vom Zürcher Linguisten Heinrich Schmid quasi ab dem Reissbrett
entwickelt und war als Rettung des Rätoromanischen angedacht gewesen. Über die
Jahre gesehen wurde die vielbesagte Rettung jedoch immer mehr zum Zankapfel und
die Idee, eine Brücke von der Standardsprache zu den bestehenden fünf Idiomen zu
schlagen, gilt bereits jetzt als gescheitert. Tatsächlich hat der Widerstand gegen das
Rumantsch Grischun in den letzten Jahren stark zugenommen; dieses wird besonders
im schulischen Kontext abgelehnt, weshalb es nicht verwundert, dass auch aktuell
wieder in zwei Oberhalbsteiner Gemeinden (Lenz Albula und Surses) per Initiative
dessen Abschaffung aus dem Schulunterricht gefordert wird. Sollte dies tatsächlich
eintreten, würde das Rumantsch Grischun nur noch in den zweisprachigen Schulen in
Chur, Trin und Domat/Ems unterrichtet werden. 18
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